
Ferienhaus „Meini-Barbieri“, 3988 Obergesteln 

 

Hausordnung 
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt im Ferienhaus      
„Meini-Barbieri“ in Obergesteln und danken Ihnen, dass Sie zu dieser Wohnung Sorge tragen. 
 
 
 
Vorsicht: Holzkonstruktion = Brandgefahr! 

- in diesem Haus ist Rauchen nicht erlaubt 
- keine Kleider oder andere Utensilien auf die Heizkörper legen, resp. daran hän-

gen oder stellen 
 

Energie: Bitte die Wohnung Stoss- und nicht Dauerlüften, d.h. durch das Öffnen von 
mehreren Fenstern kurz Durchzug machen 

 Fenster nicht in Kippstellung stehen lassen (Energieverbrauch) 
 
Rauchen: Rauchen ist in der Wohnung nicht erlaubt. 
 Stummel von Zigaretten, welche draussen geraucht werden, sind so zu 
 entsorgen, dass sie nicht im Garten liegen (Kleinkinder!). 
 
Haustiere: Haustiere sind in der Ferienwohnung nicht erlaubt. 
 
Abfall: Die Abfallsäcke,  Altglas, Papier, Karton, Öl  können bei der Sammelstelle, Bahn-       

hofstrasse 8, der Gemeinde  entsorgt werden. 
 
Reinigung: Der Mieter verpflichtet sich, die Wohnung am Abreisetag sauber aufgeräumt zu 
 hinterlassen. Die Grundreinigung besorgt der Mieter. Die Schlussreinigung 
 besorgt der Vermieter. Der Mieter zahlt dafür. 
 
Beschädigungen/Verluste: 

 Zu den Möbeln und sonstigen Gegenständen ist Sorge zu tragen. Beschädigun- 
 gen jeglicher Art sind bei der Hallenbarter AG zu melden und zu entschädigen. 
 Fehlende Inventargegenstände werden dem Mieter voll verrechnet. Es dürfen 
 keine Nägel eingeschlagen werden. 
 
Bei der Abreise: 

- Mobiliar wieder an den ursprünglichen Ort zurück 
- Haustüre abschliessen und Schlüssel bei der Hallenbarter AG abgeben 
- Allfällige Vergütungen (zerschlagenes Geschirr, etc.) bei der Hallenbarter AG 

begleichen 
 

Verwaltung vor Ort: 

 Für alle Fragen bezüglich der Verwaltung des Ferienhauses „Meini-Barbieri“ 
 steht Ihnen die Hallenbarter AG (+41 27 922 03 53) oder ( +41 78 671 40 21) 
                       in Naters/Obergesteln zur Verfügung. 
 
Strom-Sperren: 

 Für folgende Zeiten gelten „Stromsperren“: 
 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

 Während diesen Zeiten können: Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler, 
 Boiler, etc. nicht in Betrieb gesetzt werden. 
 


